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Motion Muff Sara und Mit. liber Sterbehilfe in 6ffentlichen Gesundheits- und
Sozialeinrichtungen

eroffnet am 24. Méarz 2025

Die Regierung wird gebeten, die gesetzlichen Grundlagen anzupassen, um die Selbstbestim-
mung am Lebensende in &ffentlichen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen durch den Zu-
gang zu externer Suizidbegleitung zu gewahrleisten.

Begriindung:

Die Sicherstellung des Zugangs zu externer Suizidassistenz in Gesundheits- und Sozialeinrich-
tungen mit 6ffentlichem Auftrag ist essentiell, um die Selbstbestimmung am Lebensende zu
wahren. In der Schweiz ist die Suizidbegleitung legal und gesellschaftlich anerkannt, dennoch
ist der Zugang fir Bewohnerinnen und Bewohner von Institutionen nicht in jedem Fall ge-
wahrleistet. Dies fihrt zu einer ungleichen Behandlung von Menschen je nach Aufenthaltsort:
Wer zu Hause lebt, kann selbststandig eine der bestehenden Sterbehilfeorganisation beizie-
hen, wahrend Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen oder Patientinnen und Pati-
enten in Spitdlern oft von institutionellen Richtlinien abhangig sind.

Zudem darf eine wiirdevolle Entscheidung am Lebensende nicht von finanziellen oder orga-
nisatorischen Hirden abhdangen. Menschen sollen nicht gezwungen sein, ihre gewohnte Um-
gebung zu verlassen, um ihre getroffene Wahl zu realisieren. Gerade Personen mit schweren,
unheilbaren Krankheiten oder Pflegebediirftige sind auf eine barrierefreie Umsetzung ange-
wiesen.

Die Regierung soll hier die gesetzlichen Grundlagen schaffen, damit sichergestellt wird, dass
keine Institution mit 6ffentlichem Auftrag und/oder 6ffentlicher Finanzierung den Zugang zu
einer legalen und ethisch akzeptierten Praxis verhindert. Dies starkt die personliche Autono-
mie und stellt sicher, dass alle Menschen — unabhangig von ihrer Lebenssituation — ihre Ent-
scheidung am Lebensende frei und ohne institutionelle Einschrankungen treffen kénnen.

Muff Sara

Rattimann Daniel, Stadelmann Karin Andrea, Rolli Franziska, Cozzio Mario, Boos-Braun Si-
bylle, Heselhaus Sabine, Zbinden Samuel, Meier Anja, Schuler Josef, Budmiger Marcel, Engler
Pia, Horat Marc, Galbraith Sofia, Blihler-Hafliger Sarah, Rey Caroline, Koch Hannes, Irniger
Barbara, Brunner Simone, Bihler Milena, Ledergerber Michael, Roos Guido, Scharli Stephan,
Piazza Daniel, Boog Luca
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V 2024.9 Motion







M 406

Motion Muff Sara und Mit. über Sterbehilfe in öffentlichen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

eröffnet am 24. März 2025 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt

Die Regierung wird gebeten, die gesetzlichen Grundlagen anzupassen, um die Selbstbestimmung am Lebensende in öffentlichen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen durch den Zugang zu externer Suizidbegleitung zu gewährleisten.



Begründung:

[bookmark: _GoBack]Die Sicherstellung des Zugangs zu externer Suizidassistenz in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen mit öffentlichem Auftrag ist essentiell, um die Selbstbestimmung am Lebensende zu wahren. In der Schweiz ist die Suizidbegleitung legal und gesellschaftlich anerkannt, dennoch ist der Zugang für Bewohnerinnen und Bewohner von Institutionen nicht in jedem Fall gewährleistet. Dies führt zu einer ungleichen Behandlung von Menschen je nach Aufenthaltsort: Wer zu Hause lebt, kann selbstständig eine der bestehenden Sterbehilfeorganisation beiziehen, während Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen oder Patientinnen und Patienten in Spitälern oft von institutionellen Richtlinien abhängig sind.



Zudem darf eine würdevolle Entscheidung am Lebensende nicht von finanziellen oder organisatorischen Hürden abhängen. Menschen sollen nicht gezwungen sein, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, um ihre getroffene Wahl zu realisieren. Gerade Personen mit schweren, unheilbaren Krankheiten oder Pflegebedürftige sind auf eine barrierefreie Umsetzung angewiesen.



Die Regierung soll hier die gesetzlichen Grundlagen schaffen, damit sichergestellt wird, dass keine Institution mit öffentlichem Auftrag und/oder öffentlicher Finanzierung den Zugang zu einer legalen und ethisch akzeptierten Praxis verhindert. Dies stärkt die persönliche Autonomie und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihrer Lebenssituation – ihre Entscheidung am Lebensende frei und ohne institutionelle Einschränkungen treffen können.

 

Muff Sara

Rüttimann Daniel, Stadelmann Karin Andrea, Rölli Franziska, Cozzio Mario, Boos-Braun Sibylle, Heselhaus Sabine, Zbinden Samuel, Meier Anja, Schuler Josef, Budmiger Marcel, Engler Pia, Horat Marc, Galbraith Sofia, Bühler-Häfliger Sarah, Rey Caroline, Koch Hannes, Irniger Barbara, Brunner Simone, Bühler Milena, Ledergerber Michael, Roos Guido, Schärli Stephan, Piazza Daniel, Boog Luca




Rüttimann Daniel, Stadelmann Karin Andrea, Rölli Franziska, Cozzio Mario, Boos-Braun Sibylle, Heselhaus Sabine, Zbinden Samuel, Meier Anja, Schuler Josef, Budmiger Marcel, Engler Pia, Horat Marc, Galbraith Sofia, Bühler-Häfliger Sarah, Rey Caroline, Koch Hannes, Irniger Barbara, Brunner Simone, Bühler Milena, Ledergerber Michael, Roos Guido, Schärli Stephan, Piazza Daniel, Boog Luca


28.03.2025, 10:52:37, 28.03.2025, 



		2001KR.2025-0148 / M-406

		Seite 2 von 2



		[bookmark: FusszeileFolgeseiten]

		







image1.emf



image2.png

Zertifikat







